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Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des
Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und
der Entschädigungseinrichtung deutscher Ban-
ken GmbH angeschlossen. Hierdurch sind alle
Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition „Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuweisen
sind, gesichert. Hierzu zählen Sicht-, Termin-
und Spareinlagen einschließlich der auf den
Namen lautenden Sparbriefe. 
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt 30 %
des für die Einlagensicherung massgeblichen

haftenden Eigenkapitals der Bank. Die jeweilige
Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der
Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Sie kann
auch im Internet unter www.bdb.de abgefragt
werden. Nicht geschützt sind Verbindlichkeiten,
über die die Bank Inhaberpapiere ausgestellt
hat, wie z.B. Inhaberschuldverschreibungen und
Inhabereinlagenzertifikate sowie Verbindlichkei-
ten gegenüber Kreditinstituten. 
Ist die Bank pflichtwidrig außer Stande, Wertpa-
piere des Kunden zurückzugeben, so besteht

neben der Haftung der Bank im Entschädi-
gungsfall ein Entschädigungsanspruch gegen
die Entschädigungseinrichtung deutscher Ban-
ken. Der Anspruch gegen die Entschädigungs-
einrichtung ist der Höhe nach begrenzt auf 
90 % des Wertes dieser Wertpapiere, maximal
jedoch auf den Gegenwert von 20.000 Euro.
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